
tert die Arbeit ungemein und mit dem Befüllen der Vorlagen,
wird sichergestellt nichts zu vergessen. Wenn es ganz schnell
gehen muss, kann man auch zusätzlich ganze *.csv Dateien im-
portieren. In der dritten Phase, den technisch-organisatorischen
Maßnahmen oder kurz „TOMs“, werden vereinfacht gesagt, die
Berechtigungen der jeweiligen Mitarbeiter im Unternehmen do-
kumentiert.
Mit perfekt vorbereiteten Checklisten ist es so für den Kunden
sehr einfach, den Überblick zu behalten und bequem die Punkte
auszuwählen, die er braucht. Auch wenn Unternehmen aktuell
noch nicht alles selbst einfällt, werden sie von der Software dabei
aktiv unterstützt. Relevante Vorlagen können im System belassen
werden und überflüssige können gelöscht werden, um es recht-
zeitig bis zum 25.05.2018 zu schaffen, denn spätestens da müs-
sen Unternehmen DSGVO konform sein.
Nach diesem Prozess ist jedes Unternehmen mit der Business
Software in der Lage unzufriedene Kunden, (Ex-)Mitarbeiter, Be-
triebsrat, Mitbewerb, Datenschutz NGOs und andere, die ihre
Rechte bei ihnen fordern, auf Knopfdruck zu informieren und
zufrieden stellen.

Großer Nutzen
Wer sich schon mit der DSGVO beschäftigt hat, weiß  ja bereits,
dass die DSGVO Umsetzung ohne Softwareunterstützung nicht
zu schaffen ist. Für diejenigen, die sich noch nicht so intensiv mit
der DSGVO beschäftigt haben, bietet das Unternehmen Busi-
ness Software  unter www.bsoftware.at/dsgvo einen kostenlosen
Ratgeber, aber auch Seminare beziehungsweise eine Hotline
an. Ein zertifizierter Datenschutzexperte berät kompetent und
fachgerecht, um die Bedürfnisse sowie die Umsetzung abschät-
zen zu können. Bis 06. April können sich Interessierte dazu per-
sönlich auch live in den Hauptstädten von diesem einfachen
Weg zur DSGVO Umsetzung überzeugen!
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Sie haben sich mehrere Vorträge angehört,
hier diesem Datenschutzexperten, dort die-
ser neu zertifizierten Rechtsexpertin ge-

lauscht. Und danach waren sie der Umsetzung viel
näher. Oder auch nicht. Denn es gibt viele, die sich
nach den Vorträgen denken: „…wie soll ich das
denn in meinem Unternehmen umsetzen!?“

Lösungen bieten
Die Business Software macht es anders. Mit über
20 Jahren Erfahrung wissen die Experten,  wie
kleine und mittlere Unternehmen funktionieren
und  können dadurch die DSGVO erfolgreich um-
setzen. Das Knowhow als ERP und Software Anbie-
ter mit über 10.000 Geschäftskunden in Öster-
reich, wurde in eine DSGVO Software eingebracht.
Denn so einfach geht die Umsetzung der DSGVO
mit Softwareunterstützung!
„Wir selbst sind eines der wenigen mittelständi-
schen Unternehmen, die die DSGVO bereits selbst
intern, aber auch extern bei mehreren unserer Kun-
den umgesetzt haben. Und es ist keineswegs so
kompliziert wie viele sagen!,“ besänftigt DI Johan-
nes Schwaiger, Geschäftsführer Business Software,
die Ängste mancher Unternehmen.

Einfache Anwendung
Die DSGVO Software ist selbsterklärend. Sie führt
intuitiv durch die drei erforderlichen Schritte, um
rasch "DSGVO ready" zu werden. Und danach
sorgt die Software natürlich auch dafür, dass die
Unternehmen in Zukunft DSGVO konform bleiben.
Die Umsetzung ist einfach. 
Zur Vorbereitung wird im ersten Schritt von der
Software eine vorgefertigte Mustervorlage zur Ver-
fügung gestellt, mit allen Punkten, die zu beachten
sind. Mit Punkt eins wird gestartet und danach dem
vorgegebenen Ablauf gefolgt. Zu Beginn werden
die Vorbereitung mit den Datenorten, Datenan-
wendungen, Datenverarbeitungen sowie die Da-
tenarten summarisch erfasst. Auch die Rechtmä-
ßigkeit ist jeweils zugeordnet. Im zweiten Schritt
erfolgt das Verfahrensverzeichnis.
Die Software leitet den Kunden Schritt für Schritt
zum Ziel. Die strukturierte Vorgehensweise erleich-
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DSGVO „ready“ – So einfach 
geht´s mit Digitalisierung!

Die DSGVO ist in aller Munde. Die Presse ist voll davon. Auch am Nach-

hauseweg im Radio hört man darüber. Hier eine Roadshow, dort ein

Event. Als brave „Verantwortliche“, wie es in der DSGVO so schön heißt,

haben sich die Unternehmen natürlich bereits damit beschäftigt.

Ab 25.05.2018 gilt die neue Verordnung, durch die Unternehmen den
Umgang mit persönlichen Daten neu organisieren müssen.
Foto: Business Software

DI Johannes Schwaiger, 
Geschäftsführer von Business 
Software liefert die perfekte 
Lösung für die kommenden 
Datenschutzherausforderungen.
Foto: Business Software


